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A N FRA G E 

der Abgeordneten Apfelbeck, Dkfm. Bauer 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend die Stempelmarkenpflicht von Auskünften über 

staatspolizeiliche Akten 

Im Bundesministerium für Inneres wurde ein telefonisches 

Service zur Auskunftserteilung über staatspolizeiliche Akten 

eingerichtet. Jedermann kann telefonisch um eine solche 

Auskunft ansuchen, und nach einer entsprechenden Bear­

beitungsfrist wird ihm eine Information über den Inhalt eines 

allfälligen staatspolizeilichen Aktes über seine Person 

zugesandt. 
Die unterzeichneten Abgeordneten richten in diesem Zusammen­

hang an den Herrn Bundesminister für Finanzen die 

A n fra 9 e : 

l) Ist ein solches telefonisches Ansuchen um Auskunftser­

teilung über staatspolizeiliche Akten gebührenpflichtig? 

2) Wenn ja, welche Maßnahmen werden Sie setzen, um die 

entsprechenden Auskunftschreiben des Innenministeriums als 

kostenlose Serviceleistung anbieten zu können?-
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